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Internationales Recht
Das internationale Recht (bzw. Völkerrecht) ist ein Regelwerk, das von Staaten oder Völkern bzw.
Völkerrechtssubjekten als für ihre gegenseitigen Beziehungen, einschließlich ihrer Beziehungen zu
internationalen Organisationen, verbindlich anerkannt wird. Internationales Recht ist in der Regel in
Übereinkünften zwischen souveränen Staaten zu finden bzw. von solchen Übereinkünften
abgeleitet.

Rechtsgebiete
Der Begriff „internationales Recht“ kann sich auf zwei Rechtsdisziplinen beziehen:

Das internationale öffentliche Recht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Völkerrechtssubjekten
(Staaten und internationalen Organisationen) in Bereichen wie Menschenrechte, Vertragsrecht, Seerecht,
internationales Strafrecht und humanitäres Völkerrecht.
Das internationale Privatrecht oder Kollisionsrecht ist ein Normenwerk des Verfahrensrechts, das
bestimmt, welche Rechtsordnung maßgebend ist und welches Recht auf einen bestimmten Rechtsstreit
anzuwenden ist. Diese Regeln finden Anwendung, wenn ein Rechtsstreit auf einem Sachverhalt mit
grenzüberschreitendem Bezug beruht, wie z. B. bei einem Vertrag zwischen Vertragsparteien mit
unterschiedlicher Staatsangehörigkeit oder mit Niederlassungen in verschiedenen Staaten, oder wenn der
grenzüberschreitende Bezug aufgrund mehrerer Gerichtshoheiten in einem Land besteht.

Verhältnis zum Recht der Europäischen Union (EU-Recht)
Zwar kann das EU-Recht als spezielle Ausprägung des internationalen Rechts betrachtet werden, doch weist der
Kernbereich des EU-Rechts einige Besonderheiten auf, die im internationalen Recht sonst nicht üblich sind:
Unionsbürger können beispielsweise ihre durch EU-Recht garantierten Rechte vor den Gerichten der EU-
Mitgliedstaaten unmittelbar geltend machen, wohingegen das internationale Recht in der Regel erst in
nationales Recht umgesetzt werden muss, bevor die Bürger sich darauf berufen können. Auch hat das EU-Recht
häufig Vorrang vor dem Recht der EU-Mitgliedstaaten. Deshalb hat dieses Portal für das EU-Recht und für das
internationale Recht getrennte Seiten.

Rechtsquellen und Datenbanken
Internationales Recht ist neben einer Gesamtheit von allgemein anerkannten Werten, Standards und
Grundsätzen, auf die in einer Übereinkunft nicht unbedingt ausdrücklich Bezug genommen werden muss, vor
allem in internationalen Übereinkünften oder Konventionen zu finden. Internationale Abkommen werden bilateral
(d. h. zwischen zwei souveränen Staaten), internationale Übereinkommen multilateral (d. h. zwischen mehr als
zwei Staaten) geschlossen. Sehr häufig werden sie im Rahmen einer internationalen Organisation, wie z. B. der
Vereinten Nationen (UN), des Europarats, vorbereitet und ausgehandelt. Eine wichtige Rechtsquelle des
internationalen Rechts ist auch die Rechtsprechung der internationalen Gerichte.

Zum internationalen Recht gibt es verschiedene öffentlich zugängliche Informationsquellen. Eine Auswahl ist
nachstehend ohne Anspruch auf Vollständigkeit aufgeführt:

https://e-justice.europa.eu/home_de
https://e-justice.europa.eu/topics/legislation-and-case-law_de
https://e-justice.europa.eu/3/DE/eu_law?clang=de
http://www.un.org/en/law/
https://www.coe.int/en/
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Vertragssammlung der Vereinten Nationen
Vereinte Nationen - Menschenrechtsnormen
Europarat - Übereinkommen/Konventionen: Menschenrechte, Demokratie, justizielle Zusammenarbeit
Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) Seerecht
Internationale Kommission für das Personenstandswesen (ICCS)
Welthandelsorganisation (WTO): internationales Handelsrecht
Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) und Europäischer Wirtschaftsraum (EWR)
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) - Übereinkommen über die
Bekämpfung der Bestechung
Elektronisches Informationssystem für internationales Recht (EISIL) der Amerikanischen
Rechtsanwaltskammer: Electronic information system for international law (EISIL)
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht (HCCH):  Hier finden Sie Übereinkommen und
Vereinbarungen auf diesem Rechtsgebiet sowie spezielle Abschnitte über die Legalisation von Urkunden
zur Verwendung im Ausland (Apostille), die Zustellung von Schriftstücken, Kindesentführung und
Auslandsadoption

Im Rahmen der Vereinten Nationen wurde überdies eine Völkerrechtskommission geschaffen. Sie hat die
Aufgabe, die Weiterentwicklung und die Kodifizierung des Völkerrechts zu fördern. Hierzu veröffentlicht sie
Studien und Untersuchungen, trägt Grundsatzentscheidungen zusammen und arbeitet Entwürfe für neue
Verträge/Übereinkommen aus. Aus den Arbeiten der Völkerrechtskommission sind eine Reihe wichtiger Verträge
und andere Grundlagen des Völkerrechts hervorgegangen.

Letzte Aktualisierung: 12/03/2026

Diese Seite wird von der Europäischen Kommission verwaltet. Die Informationen auf dieser Seite geben nicht unbedingt den
offiziellen Standpunkt der Europäischen Kommission wieder. Die Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung oder
Haftung für Informationen, die dieses Dokument enthält oder auf die es verweist. Angaben zum Urheberrechtsschutz für EU-
Websites sind dem rechtlichen Hinweis zu entnehmen.

https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?lang=en
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx
https://www.coe.int/de/web/conventions/home
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.ciec1.org/
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm
https://www.efta.int/
https://www.efta.int/eea
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm
http://www.eisil.org/
https://www.hcch.net/de/instruments/conventions/
https://www.hcch.net/de/instruments/specialised-sections/apostille/
http://legal.un.org/ilc/

